
  
 

12. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

dezentrale Abwasserbeseitigung der Stadt Burgdorf vom 15.11.1990 

(Hauskläranlagen und abflusslose Sammelgruben) 

_______________________________________________________________________ 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111), des § 96 des Niedersächsischen Wasserge-

setzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-

gesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Burgdorf in seiner Sitzung am 

14.12.2023 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebüh-

ren für die dezentrale Abwasserbeseitigung der Stadt Burgdorf vom 15.11.1990 be-

schlossen: 

 

Artikel I 

 

§ 2 erhält folgende Fassung: 

 

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung  

 

a) aus abflusslosen Gruben  

 je m³ eingesammelten Abwassers. 6,23 € 

   

b) aus Hauskläranlagen  

 je m³ eingesammelten Fäkalschlamms. 41,54 € 

   

c) zuzüglich einer Grundgebühr von  

 bei einer Abfuhr bis 6 m³ Abwassers/Fäkalschlamms. 119,30 € 

   

 Die Grundgebühr beträgt je Abfuhr  

 bei einer über 6 m³ hinausgehenden Menge 22,55 € 

 je m³ eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms.  

 

 

§§ 9 und 10 erhalten folgende Fassungen: 

      § 9 Datenverarbeitung 

  Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichtigen sowie 

zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür er-

forderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuname der 

Abgabepflichtigen bzw. Empfänger der Bescheide und deren Anschriften sowie 

Grundstücksbezeichnungen) gemäß den Vorschriften der Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO) und des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) durch 

die Stadt Burgdorf zulässig. 

 



      § 10 Inkrafttreten 

  Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-

zung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung der 

Stadt Burgdorf vom 15.11.1990 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 

22.04.2021 außer Kraft. 

Artikel II 

 

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.  

 

Burgdorf, den 14.12.2023 

STADT BURGDORF 

 

 

Armin Pollehn 

(Bürgermeister) 


